
RICHTLINIEN 

DURCHFÜHRUNGSRICHTLINIE 2014/19/EU DER KOMMISSION 

vom 6. Februar 2014 

zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2000/29/EG des Rates über Maßnahmen zum Schutz der 
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen 
die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse ( 1 ), insbesondere auf Artikel 14 
Absatz 2 Buchstabe d, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Aus von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen 
geht hervor, dass sich der Organismus Diabrotica virgifera 
virgifera Le Conte bereits in einem großen Teil des Ho
heitsgebiets der Union ausgebreitet hat und dort angesie
delt ist. Eine von der Europäischen Kommission durch
geführte Folgenabschätzung hat ergeben, dass weder Til
gungsmaßnahmen noch Maßnahmen zur wirksamen Prä
vention einer weiteren Ausbreitung möglich sind. 

(2) Es bestehen ferner wirksame, nachhaltige Bekämpfungs
maßnahmen, mit denen die Auswirkungen des Organis
mus auf die Maiserträge eingedämmt werden können, 
insbesondere die Fruchtfolge. 

(3) Daher sollten keine weiteren Schutzmaßnahmen in Bezug 
auf Diabrotica virgifera virgifera Le Conte in der Richtlinie 
2000/29/EG festgelegt werden. Der Organismus sollte 
folglich nicht mehr als Schadorganismus in der genann
ten Richtlinie geführt werden. 

(4) Anhang I der Richtlinie 2000/29/EG sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(5) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzenschutz — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Richtlinie 2000/29/EG wird entsprechend dem 
Anhang der vorliegenden Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens 
31 Mai 2014 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif
ten mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juni 2014 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 6. Februar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.



ANHANG 

Anhang I der Richtlinie 2000/29/EG wird wie folgt geändert: 

In Teil A Kapitel II Überschrift a wird Nummer 0.1 gestrichen.
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